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Aus dem neuen Bundesgeselz iiber den Strassenverkehr;
Bestimmungen fiir die Fussginger

Die fir die Fussgidnger wichtigsten Bestimmungen im neuen Bundes-
gesetz dber den Strassenverkehr diirften die folgenden sein:

Art. 26. Jedermann muss sich im Verkehr so verhalten, dass er
andere in der ordnungsgemissen Beniitzung der Strasse weder behin-
dert noch gefdhrdet.

Besondere Vorsicht ist geboten gegeniiber Kindern, Gebrechlichen
und alten Leuten, ebenso wenn Anzeichen dafiir bestehen, dass sich ein
Strassenbeniitzer nicht richtig verhalten wird.

Art. 27. Signale und Markierungen sowie die Weisungen der Po-
lizei sind zu befolgen.

Art. 33. Den Fussgingern ist das Ueberqueren der Fahrbahn in
angemessener Weise zu ermoglichen. Vor Fussgingerstreifen hat der
Fahrzeugfithrer besonders vorsichtig zu fahren und nétigenfalls anzu-
halten.

Auf besonders gekennzeichneten Fussgingerstreifen hat der Fuss-
ginger den Vortritt, darf jedoch den Streifen nicht tberraschend be-
treten.

An den Haltestellen 6ffentlicher Verkehrsmittel ist auf ein- und
aussteigende Personen Riicksicht zu nehmen.

Art. 35. Fahrzeuge diirfen nicht iiberholt werden, wenn der Fiihrer
dic Absicht anzeigt, nach links abzubiegen, oder wenn er vor einem
Fussgingerstreifen anhilt, um Fussgingern das Ueberqueren der Strasse
zu ermoglichen.

Art. 49. Fussginger miissen die Trottoirs bentitzen. Wo solche
fehlen, haben sie am Strassenrand und, wenn besondere Gefahren es
erfordern, hintereinander zu gehen. Wenn nicht besondere Umstinde
entgegenstehen, haben sie sich an den linken Strassenrand zu halten,
namentlich ausserorts in der Nacht.

Sie haben die Strasse vorsichtig und auf dem kiirzesten Weg, nach
Moglichkeit aut Fussgingerstreifen, zu iiberschreiten.

Art. 90. Wer Verkehrsregeln dieses Gesetzes oder der Vollzie-
hungsvorschriften des Bundesrates verletzt, wird mit Haft oder mit Busse
bestraft.

Wer durch grobe Verletzung der Verkehrsregeln eine ernstliche
Gefahr fiir die Sicherheit anderer hervorruft oder in Kauf nimmt, wird
mit Gefingnis oder mit Busse bestraft.

Der Artikel 237 des Strafgesetzbuches findet in diesen Fillen keine
Anwendung.



	Aus dem neuen Bundesgesetz über den Strassenverkehr; Bestimmungen für die Fussgänger

